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UEBERBAUUNGSVORSCHRIFTEN 

zu den Ueberbauungs ordnungen 

a) Uferschutzplan Abschnitt Elfenau (Plan Nr. 1175/30 vom Dezem¬ 
ber 1989) 

b) Uferschutzplan Abschnitt Englische Anlagen (Plan Nr. 1175/37 
vom Oktober 1990) 

Art. 1 Massnahmen zur Erhaltung naturnaher Uferlandschaften und 
zu ihrer Wiederherstellung 

1) 
In der Uferschutzzone sind Terrainveränderungen zulässig, 
sofern die naturnahe Uferlandschaft erhalten bleibt oder 
dadurch wiederhergestellt wird. Kleine Nebenanlagen und 
Anlagen der Garten- und Aussenraumgestaltung im Sinne von 
Art. 6 Abs. lg BewD bedürfen einer kleinen Baubewilligung. 

2) 
Naturnahe Ufer sind zu erhalten. Bei Ufersicherungen für 
die im Plan bezeichneten naturnah zu gestaltenden Uferab¬ 
schnitte sind in erster Linie ingenieurbiologische Metho¬ 
den anzuwenden. Naturnah gestaltete Ufer gelten als 
beitragsberechtigte Ufer im Sinne von Art. 13 Abs. 2 See- 
und Flussuferverordnung. 

3) 
Die Vegetation ist dem lokalen Charakter des Orts- und 
Landschaftsbildes entsprechend zu erhalten oder wiederan¬ 
zupflanzen. In der Uferschutzzone dürfen nur standortge¬ 
rechte Bäume und Sträucher gepflanzt werden. 

Art. 2 Realisierungsprogramirt 

Das Realisierungsprogramm ist Bestandteil des Uferschutz¬ 
plans und hat die Wirkung eines kommunalen Richtplans. Es 
zeigt, in welcher zeitlicher Folge und mit welchen Mitteln 
die Massnahmen verwirklicht werden sollen. 
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